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Ich habe in meinem "ersten Leben" 4 Semester Medizin studiert. Erstaunlich viele hatten
Ausbildungen zur Pflegefachkraft oder im Rettungsdienst gemacht.
Darum wurden in den Pflegeausbildungen (vor dem Mangel) auch ungern Abiturienten
genommen. Die verschwanden nämlich irgendwann mit genug Wartesemestern ins Studium.

Das Problem der Vergleichbarkeit ist erst gegeben, seit die Unis 20% nach Note, 20% nach
Wartezeit und 60% nach Auswahlgespräch vergeben. Diese Auswahlgespräche sollen wohl
standardisiert werden.

Interessant fand ich 2 Aussagen: Grundsätzlich ist die Vergabe nach Note und Wartezeit
verfassungskonform.
Und die Abiturnoten müssten länderübergreifend vergleichbar sein.
Bitte jetzt und hier keine Diskussion um den 2. Punkt. Wir alle hier wissen ja, dass man mit so
einer Aussage die Büchse der Pandora öffnet.
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